
Anlage zur Klage gegen Open Infra GmbH 

 

 

Es werden Unterlassungsanträge bezüglich nachfolgender Klauseln in Verträgen mit 
Verbraucher:innen zum Glasfaseranschluss geltend gemacht: 

 

1. 

[§ 8 Rücktritt/Kündigung des Kunden] 

(1) Kündigt der Kunde den Vertrag nach § 648 BGB vor Beginn der Erdarbeiten, 

ist er zur Zahlung von 497,- € (inkl. MwSt.) verpflichtet. (25% der 

Standardgebühr) 

 

2. 

[§ 8 Rücktritt/Kündigung des Kunden] 

(2) Kündigt der Kunde den Vertrag nach §648 BGB nach Beginn der Erdarbeiten 

und vor Ablauf der 24 monatigen Testphase, ist er zur Zahlung von 1492, - € 

(inkl. MwSt.) verpflichtet. (75% der Standardgebühr) 

 

3. 

[§ 8 Rücktritt/Kündigung des Kunden] 

(3) Nach Ablauf der 24 monatigen Testphase mit dem Vertragspartner, gelten 

die vertraglich geregelten Kündigungsfristen des Vertragspartners. 

 

 

 

 

 

 


